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Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( BGE 148 IV 155 E. 1.1).

E. 1.2
In seinem Rechtsbegehren beantragt der Beschwerdeführer formell lediglich die Aufhebung
des sich nur noch mit der Höhe des Schadenersatzes befassenden Urteils vom 5. Juli 2023,
bei welchem es sich um einen Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG handelt. Unerwähnt
bleibt das Urteil vom 20. Dezember 2018, welches die materiellen
Haftungsvoraussetzungen zum Gegenstand hatte. Letzteres kann indessen mit der
Beschwerde gegen den Endentscheid angefochten werden, weil es einen Zwischenentscheid
im Sinne von Art. 93 Abs. 1 BGG darstellt und sich auf den Endentscheid auswirkt ( Art. 93
Abs. 3 BGG ). Da der beschwerdeführerische Hauptantrag auf die Aufhebung des Urteils
vom 5. Juli 2023 und die "Feststellung" lautet, dass der Beschwerdeführer keinen
Schadenersatz schulde (was die Frage der materiellen Haftungsvoraussetzungen betrifft;
vgl. dazu E. 1.3), kann das Urteil vom 20. Dezember 2018 als gültig mitangefochten
betrachtet werden. Auf den entsprechenden Antrag ist mithin - unter Vorbehalt der
rechtsgenüglichen Begründung ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) sowie des in E. 1.3 Gesagten -
einzutreten (vgl. Urteil 4A_579/2023 vom 19. Januar 2024 E. 1.2 mit Hinweis).

E. 1.3
Da sich das Leistungsbegehren des Beschwerdeführers in Form des Antrags auf Aufhebung
des die Schadenersatzforderung bestätigenden kantonalen Urteils in prozessualer Hinsicht
als zulässig erweist, entfällt das im Hinblick auf das Feststellungsbegehren erforderliche
rechtlich geschützte Interesse (vgl. u.a. Urteil 9C_275/2021 vom 23. Februar 2022 E. 1).
Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Das Bundesgericht
wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es legt seinem Urteil den
Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), und kann
deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein



kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ). Unter Berücksichtigung der
Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) prüft es nur die geltend gemachten
Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 145 V 304
E. 1.1).

E. 3.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie den
Beschwerdeführer zur Bezahlung von Schadenersatz für entgangene
Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von Fr. 485'030.40 verpflichtete.

E. 3.2
Die Grundlagen der Arbeitgeberhaftung ( Art. 52 AHVG ; Art. 14 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1
AHVG in Verbindung mit Art. 34 ff. AHVV ) und die dazu ergangene Rechtsprechung
werden im kantonalen Urteil vom 20. Dezember 2018 zutreffend dargelegt. Darauf wird
verwiesen.

E. 4.1
In ihrem Urteil vom 20. Dezember 2018 gelangte die Vorinstanz zum Ergebnis, die
materiellen Haftungsvoraussetzungen seien gegeben und der Schadenersatzanspruch noch
nicht verjährt. Hinsichtlich der Höhe der Schadenersatzforderung wies sie die Sache an die
Ausgleichskasse zurück mit der Begründung, der Beschwerdeführer habe lediglich vom 26.
September bis am 14. Dezember 2012 als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer
Organstellung gehabt und hafte deshalb nur für die entgangenen Beiträge Januar bis
November 2012. Im zweiten Rechtsgang, d.h. nachdem die Ausgleichskasse die Verfügung
vom 10. März 2020 und den diese bestätigenden Einspracheentscheid vom 8. Juli 2021
erlassen hatte, war durch die erneut beschwerdeweise angerufene Vorinstanz nur noch das
Massliche zu prüfen. In ihrem Urteil vom 5. Juli 2023 erwog sie dazu, die Ausgleichskasse
habe der Berechnung richtigerweise die Lohnsumme für die Periode Januar bis November
2012 von Fr. 3'811'650.06 zugrunde gelegt, was einer Beitragsschuld von Fr. 516'782.97
entspreche. Die in Rechnung gestellten Akontobeiträge von Fr. 16'322.30 und die (von der
Arbeitgeberin gemäss Deklaration ausgerichteten, von der Kasse gutzuschreibenden)
FAK-Zulagen von Fr. 22'968.40 seien davon abzuziehen und die bereits gutgeschriebenen
FAK-Zulagen von Fr. 7'538.15 seien zu addieren. Daraus resultiere der von der Kasse
geforderte Schadenersatz von Fr. 485'030.40.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt - insbesondere
den entstandenen Schaden bzw. den auf ihn entfallenden Schadenersatzanspruch -
willkürlich festgestellt. Aus der Verfügung und dem Einspracheentscheid sei nicht
ersichtlich, wie die Kasse zur neu ermittelten Lohnsumme von Fr. 3'811'650.06 und den
Korrekturrechnungen (- Fr. 16'322.30; - Fr. 22'968.40; + Fr. 7'538.15) gelangt sei. Zudem
enthalte die Abrechnung handschriftliche, unklare Korrekturen, welche elektronisch zu
erfassen gewesen wären; die fehlende Nachvollziehbarkeit werde auch am von der Kasse
erläuterten Berechnungsbeispiel "D.________" deutlich. Indem die Vorinstanz auf seine
diesbezüglichen Einwendungen nicht eingegangen sei, habe sie die Begründungspflicht
bzw. seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Zum haftungsrelevanten Zeitraum - er
sei lediglich zwei Monate Geschäftsführer gewesen - habe die Vorinstanz nicht Stellung
genommen; insbesondere sei nicht dargelegt worden, weshalb er für die Periode Januar bis
November 2012 haften solle. Im Übrigen bestehe nach der Rechtsprechung lediglich eine



Haftung für die bis zu seinem Rücktritt fällig gewordenen Pauschalen, nicht aber für am
Ende der Abrechnungsperiode festgestellte höhere oder tiefere Beiträge.

E. 4.2.1
Eine Verletzung der (aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessenden)
Begründungspflicht ( Art. 29 Abs. 2 BV ; BGE 149 V 156 E. 6.1; 148 III 30 E. 3.1) kann
der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, denn sie nannte in den beiden Urteilen die
wesentlichen Überlegungen, von denen sie sich leiten liess und auf welche sie ihren
Entscheid stützte: So setzte sie sich mit der Frage, weshalb der Beschwerdeführer auch für
die in der Zeit vor der Eintragung seiner Geschäftsführertätigkeit im Handelsregister
geschuldeten Beiträge haftet, bereits in ihrem ersten Urteil auseinander und es erübrigte
sich, dazu im zweiten Urteil nochmals Stellung zu nehmen. Zum beschwerdeführerischen
Einwand, wonach nicht nachvollzogen werden könne, welche Löhne im Jahr 2012
ausgerichtet worden seien bzw. wie sich die Schadenersatzforderung zusammensetze,
äusserte sich die Vorinstanz unter Bezugnahme auf die Akten der Ausgleichskasse. Eine
Verletzung der Begründungspflicht kann schliesslich auch nicht darin erblickt werden, dass
sich das kantonale Gericht nur sehr kurz mit dem (unerheblichen) Einwand befasste,
wonach handschriftliche Korrekturen fehleranfällig seien und die Änderungen elektronisch
hätten erfasst werden müssen, ist doch nicht erforderlich, dass jedes einzelne Vorbringen
mit einer ausführlichen Begründung widerlegt wird.

E. 4.2.2
Ins Leere geht sodann der beschwerdeführerische Einwand, wonach die Vorinstanz die
Höhe des Schadens bzw. der auf den Beschwerdeführer entfallenden Schadenersatzpflicht
willkürlich festgestellt haben soll. Dem Einspracheentscheid vom 8. Juli 2021, auf welchen
sich die Vorinstanz diesbezüglich stützte, legte die Kasse eine auf der Grundlage der
Lohndeklaration vom 27. März 2013 erstellte Tabelle bei. Dieser lässt sich entnehmen, wie
sich das Total von Fr. 3'811'650.06 der von Januar bis November 2012 (d.h. in der für die
Haftung des Beschwerdeführers massgebenden Zeit; vgl. dazu auch E. 4.2.6) ausgerichteten
Löhne zusammensetzt. Die beschwerdeführerische Behauptung, es werde darin nicht
aufgezeigt, welcher Mitarbeiter welche Lohnsumme erarbeitet habe, ist aktenwidrig,
widmet sich doch jede Zeile der Tabelle einem einzelnen Mitarbeiter, seinem
Beschäftigungszeitraum sowie dem von ihm in den Monaten Januar bis November 2012
(und im Jahr 2012 total) erzielten Lohn. Inwiefern eine Nachprüfung ausgeschlossen sein
soll, weil die Arbeitnehmer in dieser zwecks besserer Übersicht erstellten Tabelle nur mit
Vor- und Nachnamen genannt würden, wie der Beschwerdeführer rügt, ist nicht ersichtlich.
Abgesehen davon können die weiteren Angaben wie insbesondere AHV-Nummer und
Geburtsdatum der zugrunde liegenden, ausführlicheren Lohndeklaration (Detailliste)
entnommen werden. Nichts abzuleiten vermag der Beschwerdeführer schliesslich auch aus
seinem Vorbringen, wonach er zum Zeitpunkt der Erstellung der Lohndeklaration vom 27.
März 2013 bereits aus der Gesellschaft ausgeschieden sei, denn es handelt sich dabei
lediglich um die Erklärung der Arbeitgeberin, welche Löhne sie in der Vergangenheit (im
Jahr 2012) und damit während der Zeit, für welche der Beschwerdeführer verantwortlich
war, ausbezahlt hat (vgl. auch E. 4.2.5 und 4.2.6).

E. 4.2.3
Unbehelflich ist auch die beschwerdeführerische Kritik, wonach die Korrekturrechnungen
(Akontobeiträge und FAK-Zulagen) unklar seien, denn der Beschwerdeführer setzt sich mit



den im Urteil vom 5. Juli 2023 wiedergegebenen und als schlüssig beurteilten
diesbezüglichen Erläuterungen der Ausgleichskasse auch nicht ansatzweise auseinander.
Seine pauschale Rüge genügt den Anforderungen an die Begründungspflicht nicht (vgl. Art.
42 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 4.2.4
Weiter vermag der Beschwerdeführer nicht aufzuzeigen, weshalb die von der Kasse auf
dem Kontoauszug vorgenommenen Korrekturen in handschriftlicher Form unzulässig sein
sollen. Entscheidend ist allein, dass die Eintragungen mit der in der massgebenden Zeit
(d.h. bis Ende November 2012) entstandenen Beitragsschuld (wie sie sich aus den in E.
4.2.2 erwähnten Akten ergibt) übereinstimmen. Dass die entsprechenden Anpassungen
inhaltlich unrichtig sein sollen, macht der Beschwerdeführer denn auch zu Recht nicht
geltend. Wenn er als Beleg für die fehlende Nachvollziehbarkeit das von der
Ausgleichskasse im kantonalen Verfahren vernehmlassungsweise aufgeführte
Berechnungsbeispiel "D.________" nennt, hält er der Kasse einen leicht erkennbaren
Tippfehler vor (sie schrieb Fr. 35'586.- statt Fr. 37'586.-, doch war die Berechnung
ansonsten korrekt; vgl. auch Duplik der Kasse vom 7. Dezember 2021). Weiterungen dazu
erübrigen sich.

E. 4.2.5
Anders als der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, ergibt sich auch nichts zu seinen
Gunsten aus der Tatsache, dass die B.________ GmbH während seiner Zeit als
Geschäftsführer im Jahr 2012 Akontozahlungen leistete und erst nach seinem Austritt (14.
Dezember 2012) eine höhere Beitragsschuld festgestellt wurde. Nach der verbindlichen
Sachverhaltsdarstellung im ersten kantonalen Urteil unterliess es die B.________ GmbH als
Arbeitgeberin, die Ausgleichskasse über die Änderung der Lohnsumme während des
laufenden Jahres - mit Fr. 4'305'187.85 (gemäss Lohndeklaration vom 27. März 2013 [für
das ganze 2012]) lag die effektive Lohnsumme knapp Fr. 4 Millionen höher als die
gemeldete - zu informieren, dies entgegen der ihr in Art. 35 Abs. 2 AHVV auferlegten
Pflicht. Dementsprechend waren die entrichteten Pauschalen viel zu tief, was der
Beschwerdeführer bei einer Kontrolle der Geschäftsbücher ohne Weiteres hätte erkennen
können. Bei dieser Sachlage wies die Vorinstanz zutreffend auf die Rechtsprechung gemäss
Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 hin, wonach sich ein Arbeitgeber
widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG verhält, wenn er in
Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet,
ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung
der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der
entsprechend höheren Schlussrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl.
auch Urteile 9C_247/2016 vom 10. August 2016 E. 5.1.1; 9C_369/2012 vom 2. November
2012 E. 7.3.3.2). Derartige Vorkehrungen im Hinblick auf die Schlussrechnung für das Jahr
2012 wurden offensichtlich nicht getroffen und vom Beschwerdeführer im Übrigen auch
nie geltend gemacht.

E. 4.2.6
Soweit der Beschwerdeführer schliesslich nochmals sein Unverständnis darüber ausdrückt,
dass sich seine Haftung auf die vor seiner Geschäftsführertätigkeit entstandenen Beiträge
erstrecken soll, kann auf E. 7.4.1-7.4.3 des (ersten) vorinstanzlichen Urteils vom 20.
Dezember 2018 und die Rechtsprechung verwiesen werden ( BGE 126 V 61 E. 4a; 119 V



401 E. 4c; Urteile 9C_321/2022 vom 29. März 2023 E. 5.2.2; 9C_538/2019 vom 19. Juni
2020 E. 3 und 9C_841/2010 vom 22. September 2011 E. 4.3). Es ist weder vorgebracht
noch sonst wie ersichtlich, dass der Schaden im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer seine
Tätigkeit als Geschäftsführer aufnahm (d.h. am 26. September 2012; vgl. E. 4.1 hiervor),
bereits eingetreten war (ohne dass er daran noch etwas hätte ändern können), in welchem
Fall eine Haftung für die davor liegende Zeit praxisgemäss entfiele.

E. 4.3
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzte, indem sie
den Beschwerdeführer zur Bezahlung von Schadenersatz für entgangene
Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von Fr. 485'030.40 verpflichtete.

E. 5
Mit dem Entscheid in der Sache wird das vom Beschwerdeführer gestellte Gesuch um
aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

E. 6
Entsprechend dem Prozessausgang hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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